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v � t� EIN DER AMT 5 VOR MON DER Ö 5 TE R R E ICH 5 

DER ÖST ERREI CH ISCHE A MTSV ORMUND 

L 

VEREIN DER AMTSVORMONDER OSTERREICHS 

1091 WIEN, POSTFACH 144 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

- h(d(iff(�GES.t;-1ZE�!T� -CRF' 
Zl .. _________ .. .. S"" . _ ·0.t/ 9_.<ff 
Datum: 2 1. Z.1989 

1091 Wien, 16. März 1989 
p. A. Bezirkshauptmannschaft 
Wien· Umgebung, Postfach ::l44X 28 
Wien 9., Alserbachstraße 41 

Giro Kto. 1955·007057 bel der 
Landeshypothekenanstalt für N.O. 
PSK 4189.288 

Tel. 0222/34-46-00/DW 67 

Ihr Zeichen: 

Der Verein der Amtsvormünder Österreichs erlaubt sich gemäß einer 

Entschließung des Nationalrates 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes zur Geltendmachung von Unterhalts

ansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten CAuslandsunterhalts

gesetz), zu übersenden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

für den Ve;�in 
/ 

�HerWig Strauß 
Jugendoberamtsrat der NÖ 

.Der österreichische Amtsvormund" (OA) ist die einzige österr. Fachzeitschrift für Vormundschaftswesen und Jugendwohlfahrt 
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VER'EIN DER AMTSVORMONDER OST:ERREICHS 

OE RÖ S T E R R E I eH I S eHE AMT S Vr' 0 R M UND 

r VEREIN DER AMTSVORMONo� OSTER�t!CHS -, 1091'Wlen. ·7. 3 �1989 
1 091 WIEN. POSTFACH ftV p. A. Bezlrksh"auptmannschaft 

WIen-Umgebung, Postfach W 28 
WIen 9., Alserbachstra8e 41 

An das Telefon 0222134-46-00 

Bundesministerium für Justiz Giro Kto. 1 955-007057 bel der 
Landeshypothekenanstalt fOr N.O. 

Museumstraße 7 PSK 4189.288 

1070 Wien 
L .J Ihr Zeichen: 

220.763/6 I 10/88 

. Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Verein der Amtsvormünder Osterreichs dankt für die Zusendung 
, . 

des.Entwurfs eines Bundesgesetzes zur Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen' staaten 
,(Auslandsunterhaltsgesetz" • , 

Trotz eingehender PrUfung konnten wir keinen Anlaß fUr eine 
Kritik an diesem Entwurf finden. 
Wir begrUßen vielmehr ganz besonders dieses Gesetz,zumal es 
erstmalig ermöglicht wird,von anglosächsischen Ländern Unterhalt 
zu erhalten. 
Wie uns bekannt ist ,hat ein ähnliches Gesetz in der 
Bundesrepublik Deutschland offenbar bereits zu Erfolgen geführt • 

. Dieses Gesetz wird auch dazu führen,daß die Rückzahlungsquote 
der ausbezahl ten Unjterhal tsvorschüsse gesteigert werden kann.·' 

hriftfUhrer 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
für den Verein: 

(Jugendoberamtsra 
I 

Vorsitzender 

. . . . '  . I . 
• Der österrelohl�e Amtsvormund· Ist die einzige Osterr. Fachzeitschrift fOr KIndschaftsrecht, Vormundschaftswesen und Jugendwohlfahrt 

-"111 , 
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